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Amtsblatt des Marktes Pleinfeld                         Januar 2017 

Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger, 
 

kaum zu glauben, dass wieder einmal ein ereig-

nisreiches Jahr vorüber ist. Das Jahr 2016 ist 

nun Vergangenheit und wir stehen am Beginn 

eines neuen Jahres, für das so jeder seine Vorsätze, Hoff-

nungen und Erwartungen hat.  
 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle alles erdenklich Gute für 

das Jahr 2017 wünschen. Ich bedanke mich für die gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freue mich auf 

neue Herausforderungen.  
 

Ab dem 24. Januar starten die Bürgerversammlungen in 

Pleinfeld und den Ortsteilen (Die genauen Termine finden 

Sie im Innenteil). Ich lade Sie hierzu herzlich ein.  
 

 

 

 

 

 

Bereits im Januar gibt es dieses Jahr in Pleinfeld zwei Ver-

anstaltungshighlights: 
 

- Die „Bleinfelder Dheadergrubbm“ die Sandhosn führt der-

zeit Ihre neues Stück „Nix als Kuddelmuddel“ in der Grund-

schule Pleinfeld auf. 
 

- Am Samstag den 28 Januar eröffnen die Kolpingsfamilie, 

der Katholische Frauenbund und die DJK die Pleinfelder 

Faschingssaison mit dem „Faschingsball der Vereine“. 
 

Unsere Bilder zeigen einen Rückblick auf den Weihnachts-

markt, sowie ein verschneites Pleinfeld. 
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Januar 2017! 
 

Ihr  
 

 

 

 

 

Markus Dirsch,  

1. Bürgermeister 
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MARKTGEMEINDERATS-SITZUNGEN 
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeindera-

tes finden statt am 
 

Donnerstag, 12.01.2017 und 

Donnerstag, 02.02.2017, 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter  

Tel. 09144 / 9200 - 21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

02.02.2017 müssen spätestens am 23.01.2017 vorliegen. 

 

WERTSTOFFHOF GESCHLOSSEN 
 

Der Werstoffhof in Pleinfeld ist am Samstag, 31.12.2016 

und am Samstag, 07.01.2017 geschlossen. Wir bitten un-

sere Bürgerinnen und Bürger um Beachtung. 

 

BERICHT AUS DER SITZUNG DES MARKTGE-

MEINDERATES AM 10.11.2016 
 

Veröffentlichung von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen 

Sitzung vom 06.10.2016 

Der Marktgemeinderat beschließt, die Grüngutsammelstel-

le weiter zu betreiben und eine Anfrage in der nächsten 

Bürgerinfo zu starten und Firmen anzuschreiben. 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Höbachweg  

-Abwägungsbeschluss- 

Der Marktgemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung 

am 17.09.2015 die Aufstellung der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes „Höbachweg“ beschlossen. Aufgrund der 

enorm abschüssigen Lage der Parzellen 1 bis 9 und der 

Parzelle 14 wurde die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

notwendig. 
 

Dazu wurde vom 12.11.2015 bis einschließlich 

15.12.2015 die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 

BauGB durchgeführt. Gleichzeitig zur öffentlichen Ausle-

gung wurden die Nachbargemeinden, Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

beteiligt. Die Stellungnahmen liegen mittlerweile vor und 

wurden vom Ingenieurbüro VNI, Pleinfeld in einer Übersicht 

mit Abwägungsvorschlag zusammengestellt, die dem 

Marktgemeinderat als Tischvorlage vorliegt. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss, die Stellungnahmen aus 

der Öffentlichkeitsbeteiligung und aus der Beteiligung der 

Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

wie in der geänderten Zusammenstellung vom 10.11.2016 

vorgeschlagen, zu behandeln. Die Zusammenstellung ist 

Bestandteil des Beschlusses.  

 

 
 

Änderung der Geschäftsordnung für den Markgemeinderat 

- Änderungsbeschluss 

Da Veitserlbach zum Stichtag 18.01.1952 keine selbstän-

dige Gemeinde mehr war, kann aufgrund der gesetzlichen 

Regelungen des Art. 60a Gemeindeordnung (GO) kein 

Ortssprecher in der Ortsversammlung gewählt werden. Aus-

nahmen sind aufgrund des Art. 20 Abs. 3 GG nicht möglich. 

Aus diesem Grund änderte der Marktgemeinderat mit Be-

schluss vom 09.10.2014 seine Geschäftsordnung und 

passte den § 17 (Ortssprecher; Rechtsstellung, Aufgaben) 

an die Rechtslage an. 
 

Nach einigem Schriftverkehr zwischen den Veitserlbacher 

Vertretern, dem Markt Pleinfeld sowie der Kommunalauf-

sicht des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen fand 

am 10.03.2016 ein sog. „runder Tisch“ im Rathaus statt, in 

dem sich auf eine Änderung des § 17 Abs. 3 der Geschäfts-

ordnung geeinigt wurde. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss, die Geschäftsordnung 

für den Marktgemeinderat Pleinfeld mit Wirkung zum 

11.11.2016 wie folgt zu ändern: 
 

1. § 17 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) a) In Ortsteilen, die im Marktgemeinderat nicht durch 

einen Ortssprecher vertreten sind, können Ortsbe-

auftragte bestellt werden. Ortsbeauftragte sind 

ehrenamtlich tätige Gemeindebürger. Sie küm-

mern sich um örtliche Angelegenheiten des von 

ihnen betrauten Ortsteiles. Sie werden von der 

Gemeinde auf Verlangen des jeweiligen Gemein-

deteiles bestellt. 
 

Sollten in den Sitzungen des Gemeinderates und 

seiner Ausschüsse Angelegenheiten der jeweiligen 

örtlichen Gemeinschaft ihrer Ortsteile berührt wer-

den, werden sie zu den jeweiligen Sitzungen bzw. 

Tagesordnungspunkten geladen und gehört. In den 

übrigen Fällen erhält er die Ladung zur Kenntnis.  

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind 

auch solche, wenn Maßnahmen in einem anderen 

Ortsteil durchgeführt werden, aber Auswirkungen 

auf den jeweiligen Gemeindeteil haben können. 
 

b) Der Bürgermeister entscheidet im Rahmen der 

Einladung, ob den Ortsbeauftragten nur eine teil-

nehmende oder auch beratende Funktion zu den 

in Absatz 1 genannten Angelegenheiten einge-

räumt wird. 
 

c)  Den Ortsbeauftragten werden im Sitzungssaal Plät-

ze zugewiesen. 
 

d) Die Ortsbeauftragten legen eine Verschwiegenheits-

erklärung gemäß Art. 20 GO ab. 
 

e) Im Gemeindegebiet sind folgende Ortsteile durch 

einen Ortsbeauftragten vertreten: 

  - Gündersbach 

  - Hohenweiler 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Aus dem Rathaus  

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Januar 2017. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 10.01.2017!  

Ihre Beiträge können Sie entweder per Email an buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf CD oder Stick abgeben. 

Das Rathaus hat Montag bis Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr geöffnet, sowie dienstags von 13:00 bis 15:00 Uhr und donnerstags von 

14:00 bis 18:00 Uhr.  

  - Kemnathen 

  - Kleinweingarten 

  - Mischelbach 

  - Ramsberg am Brombachsee 

  - Sankt Veit 

  - Stirn 

  - Veitserlbach 

  - Walkerszell 

  - Walting 
 

2. § 39 erhält folgende Fassung: 

„Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 

01.05.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsord-

nung vom 09.05.2008, zuletzt geändert mit Beschluss 

vom 02.02.2012 zum 01.01.2012, außer Kraft. 
 

Diese Geschäftsordnung wurde zuletzt mit Beschluss des 

Marktgemeinderates in der Sitzung am 10.11.2016 mit 

Wirkung zum 11.11.2016 geändert. 
 

1. Änderung der Anlage zur Satzung über Aufwendungs- 

und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen ge-

meindlicher Feuerwehren 

Der Marktgemeinderat hat im Jahr 2010 die Satzung über 

Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 

Leistungen gemeindlicher Feuerwehren inkl. Anlage mit 

den pauschalierten Sätzen beschlossen. 
 

Seit dem Beschluss wurden verschiedene Fahrzeuge ange-

schafft.  
 

Neben den neu angeschafften Tragkraftspritzenfahrzeugen 

TSF-W’s für die FF Stirn und Walting, wurden das Lösch-

gruppenfahrzeug LF 20 und der Mannschaftstransportwa-

gen MTW sowie der Verkehrssicherungsanhänger für die FF 

Pleinfeld beschafft.  
 

Bei dem damaligen Satzungsneuerlass wurden außerdem 

keine Sätze für die Tragkraftspritzenanhänger TSA berück-

sichtigt. Diese sind ebenfalls mitaufzunehmen. 
 

Die Sätze richten sich nach den derzeitigen Vorschlägen 

des Bayer. Gemeindetages bzw. Nachbarkommunen.  

Der Marktgemeinderat erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 des 

Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende  
 

Satzung 

zur Änderung der Anlage zur Satzung über Aufwendungs- 

und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen ge-

meindlicher Feuerwehren vom 24.09.2009: 
 

Art. 1 

Unter Punkt 1. Streckenkosten werden folgende Fahrzeuge 

mitaufgenommen: 

 

 

 

Streckenkosten für  

jeden angefangen Kilometer  Betrag in EUR 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W      4,75 

Löschgruppenfahrzeug LF 20      7,36 

Mannschaftstransportwagen MTW     2,80 

Verkehrssicherungsanhänger VSA     1,01 

Tragkraftspritzenanhänger TSA      1,35 
 

Unter Punkt 2. Ausrückestundenkosten werden folgende 

Fahrzeuge mitaufgenommen: 
 

Ausrückstundenkosten, ab Zeitpunkt  

ausrücken bis  wiedereinrücken,  Betrag in EUR 

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W     86,73 

Löschgruppenfahrzeug LF 20   117,80 

Mannschaftstransportwagen MTW    23,25 

Verkehrssicherungsanhänger VSA      9,69 

Tragkraftspritzenanhänger TSA      11,63 
 

Art. 2 

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 

Antrag auf Änderung der Verordnung über die Reinhaltung 

und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 

der Gehbahnen im Winter 

Von einem Bürger wurde über seinen Rechtsanwalt ein 

Antrag auf Änderung der Verordnung über die Reinhaltung 

und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 

der Gehbahnen im Winter gestellt. In diesem Antrag wird 

die Änderung von § 7 Abs. 2 der Verordnung dahingehend 

verlangt, dass die „Hinterliegergrundstücke“ denjenigen 

„Vorderliegergrundstücken“ zugeordnet werden, mit denen 

oder über die sie eine gemeinsame Zuwegung von der öf-

fentlichen Straße haben. 
 

Durch diese Änderung soll gewährleistet werden, dass die 

Hinterlieger neben der, der Zufahrt angrenzenden Fläche 

bzw. Gehsteig auch die an dem Vorderlieger angrenzende 

Fläche bzw. Gehsteig durch sämtliche Anlieger (Vorder- und 

Hinterlieger) gereinigt werden müssten bzw. Winterdienst 

durchzuführen wäre. 
 

Eine Anfrage beim Bayerischen Gemeindetag ergab, dass 

nach der momentan gültigen Verordnung für die Hinterlie-

ger nur eine Reinigungspflicht auf der, der Zufahrt angren-

zenden öffentlichen Fläche besteht.  
 

Die momentan gültige Verordnung entspricht der Muster-

verordnung des Bayerischen Gemeindetages.  
 

Der Marktgemeinderat beschloss, der beantragte Änderung 

der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 

öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 

Winter nicht zuzustimmen. 
 

 

 

(Fortsetzung von Seite 2) 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen 

Hand - Abgabe einer Optionserklärung – 

Anfang des Jahres ist mit § 2b Umsatzsteuergesetz eine 

neue Regelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen 

Hand in Kraft getreten. Bisher waren Körperschaften des 

öffentlichen Rechts nur in Ausnahmefällen, bei sog. Betrie-

ben gewerblicher Art der Umsatzsteuer unterworfen. Zu-

künftig wird die Steuerbarkeit die Regel sein, wenn nicht 

die in § 2b Umsatzsteuergesetz vorgesehene Ausnahme 

vorliegt. Diese Neuregelung gilt grundsätzlich für alle Um-

sätze ab dem 01. Januar 2017. 
 

Die Körperschaften des öffentlichen Rechts haben jedoch 

die Möglichkeit, die bisherige Rechtslage bis Ende des Jah-

res 2020 beizubehalten, indem sie eine Erklärung gegen-

über dem zuständigen Finanzamt abgeben.  
 

Nach Auffassung des Bayerischen Gemeindetages dürfte 

die Abgabe dieser sogenannten Optionserklärung für die 

Gemeinde die bessere Lösung sein. Vom Bayerischen Ge-

meindetag wird deshalb empfohlen diese Erklärung abzu-

geben.  
 

Durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband 

wurde auch hingewiesen, dass Einzelheiten zur konkreten 

Ausgestaltung des § 2 UStG in der Praxis ein BMF-

Schreiben regeln soll, das jedoch in seiner Endfassung im 

Jahr 2016 nicht mehr erscheinen wird. 
 

Für die Ausübung der Option spricht weiterhin, dass die 

Erklärung widerrufen werden kann. Wird keine Optionser-

klärung abgegeben, besteht grundsätzlich keine Möglich-

keit diese nachzuholen. 
 

Bei Gewerben betrieblicher Art, die bisher schon der Steu-

erkraft unterlagen, bleibt diese auch nach Abgabe der Opti-

onserklärung erhalten. 
 

Die Verwaltung empfiehlt, dem Vorschlag des Bayerischen 

Gemeindetages zu folgen und die Optionserklärung abzu-

geben. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss, die bisherige Rechtslage 

bei der Umsatzbesteuerung beizubehalten und eine Opti-

onserklärung zu § 2b Umsatzsteuergesetz abzugeben. 
 

Anpassung der Strompreise zum 01.01.2017 

Die gesamten gesetzlichen Abgaben auf den Strompreis 

steigen ab Januar 2017 um 0,46 ct/kWh (= 4,36%). Die 

EEG-Umlage 2017 steigt um 0,526 ct/kWh (= 8,28%). 

Auch die Netzentgelte sind weiter angestiegen. 
 

Der reine Stromeinkaufspreis konnte im Vergleich zum Vor-

jahr gesenkt werden.  
 

Trotz der Erhöhung der Abgaben muss die Preissteigerung 

nicht vollständig umgelegt werden, da durch die guten Ein-

kaufspreise ein Teil kompensiert werden kann: 
 

Die Stromtarife erhöhen sich um 0,50 ct/kWh.  

Diese Änderung entspricht bei einem durchschnittlichen 

Haushalt mit einem Verbrauch von 3500 KWh pro Jahr 

einer Erhöhung von mtl. 1,75 € (=2,21%). 

Der Marktgemeinderat beschloss, der Preisanpassung in 

der vorgestellten Fassung zuzustimmen. 
 

Auftragsvergabe für die Erschließungsplanung Weberbuck 

II in Pleinfeld 

Vom Ing. Büro VNI in Pleinfeld wird die Bebauungsplanung 

Weberbuck II durchgeführt. Um bei der geplanten Erschlie-

ßung keine Zeit zu verlieren, sollte die Beauftragung für die 

Erschließungsplanung erfolgen. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss, das Ing. Büro VNI Plein-

feld mit der Erschließungsplanung zu beauftragen. Ein ent-

sprechender Ingenieur-Vertrag ist abzuschließen. 
 

Gestaltung Kreisverkehr Pleinfeld 

Der jetzige Zustand des Kreisverkehrs ist für viele Bürgerin-

nen und Bürger ein Diskussionsthema und gehört geregelt.  

Zur Umgestaltung: Das bisherige Wildrosengestrüpp ist 

abzutragen. Der Kiesrand ist zu verbreitern. Der Innenbe-

reich soll mit verschiedenen Stauden, Gräser und Sträu-

cher bepflanzt werden. Die Bepflanzung soll in kleinen 

Gruppen nach Blütezeit, Farbe und Wuchshöhe angeordnet 

werden. Es wird überlegt, die Bewässerung und Beleuch-

tung über bestehende Leerrohre zu gewährleisten. Von 

Gunzenhausen und Fiegenstall kommend, sollen Metall-

platten mit den ausgeschnittenen Lettern „Markt Pleinfeld 

am Brombachsee“ angebracht werden. Kies, Humus und 

die Metallplatten werden in Form von Spenden hiesiger 

Firmen eingebracht. Die Materialkosten belaufen sich auf 

ca. 11.000 €. Mit dem Staatlichen Bauamt ist ein Nut-

zungsvertrag abzuschließen. Die Bepflanzung sollte bis 

spätestens Mai abgeschlossen sein. Für die künftige Pflege 

soll ein Vertrag mit einer Gartenbaufirma abgeschlossen 

werden. 
 

Die Kosten für die Gestaltung des Kreisverkehrs sind im 

Haushaltsplan 2017 vorzusehen.  
 

Der Marktgemeinderat beschloss den Kreisverkehr, wie 

oben beschrieben, umzugestalten und bevollmächtigt den 

Bürgermeister den Nutzungsvertrag mit dem Staatlichen 

Bauamt abzuschließen, sowie eine Ausschreibung für die 

Pflegearbeiten zu veranlassen. Die Kosten für die Gestal-

tung sind im Haushaltsjahr 2017 vorzusehen. 

 

Verfahren Ettenstatt II - Flurneuordnung und Dorferneue-

rung; Änderung der Gemeindegrenze 

Das Amt für ländliche Entwicklung führt zurzeit in der Ge-

meinde Ettenstatt das Verfahren Ettenstatt II - Flurneuord-

nung und Dorferneuerung – durch. Im Rahmen dieses Ver-

fahrens sollen die Gemeindegrenzen der neuen Feldeintei-

lung angepasst und auf örtlich erkennbare Grenzen verlegt 

werden. Der Vorstand dieser Teilnehmergemeinschaft 

schlägt die im Entwurf der Gemeindegrenzänderungskarte 

neuen Gemeindegrenzen vor. 
 

Das Gemeindegebiet Pleinfeld ist im Gemeindegebiet an 

der südlichen Grenze der Gemarkung Walting zur Gemein-

de Ettenstatt, Gemarkung Ettenstatt, betroffen. Die Teil-

nehmergemeinschaft Ettenstatt II hat, die im beigefügten 

(Fortsetzung von Seite 3) 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Entwurf der Gemeindegrenzänderungskarte mit einem grü-

nen Farbband versehene Gemeindegrenze vorgeschlagen. 

Die Änderung der Gemeindegrenze ergibt für das Gemein-

degebiet eine Flächenminderung von 7.912 m². 
 

Gemäß § 2 Nr. 1 der Geschäftsordnung des Marktgemein-

derates hat der Marktgemeinderat über Bestands- oder 

Gebietsänderungen zu beschließen.  
 

Der Marktgemeinderat beschließt gemäß § 2 Nr. 1 der Ge-

schäftsordnung des Marktgemeinderates der Änderung der 

Gemeindegrenze lt. Entwurf der Gemeindegrenzänderungs-

karte der Teilnehmergemeinschaft für das Verfahren Etten-

statt II zuzustimmen.    
 

Gemeinde Röttenbach, Flächennutzungsplan mit integrier-

tem Landschaftsplan, Teilfortschreibung Wohnen und digi-

taler Neuaufbau 

Der Gemeinderat Röttenbach hat in seiner Sitzung am 

18.06.2012 die Fortschreibung des Flächennutzungspla-

nes mit integriertem Landschaftsplan gemäß § 5 BauGB 

beschlossen. In der Sitzung am 19.09.2016 hat der Ge-

meinderat die eingegangenen Stellungnahmen der frühzei-

tigen Bürgerbeteiligung, sowie der ersten Anhörung der 

Träger öffentlicher Belange behandelt und aufgrund des 

Abwägungsergebnisses hat das Planungsbüro „Projekt 4“ 

die Planungsunterlagen geändert. Gleichzeitig wurde be-

schlossen, die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzufüh-

ren. Im Rahmen dieser Beteiligung wird auch der Markt 

Pleinfeld als Nachbargemeinde um Stellungnahme gebe-

ten. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss, gegen die geplante Fort-

schreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 

Landschaftsplan (Teilfortschreibung Wohnen und digitaler 

Neuaufbau) der Gemeinde Röttenbach im Zuge der Behör-

denbeteiligung sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Nachbar-

gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB keine Bedenken vor-

zubringen.  
 

Bekanntgaben 

weitergeleitete Bauanträge: 

- Hecker Christa, Allersberg, Nutzungsänderung von Super-

markt zu Einzelhandel v. Verbrauchsartikeln 

 

BÜRGERVERSAMMLUNGEN 2017 
 

Aufgrund des Art. 18 Gemeindeordnung in Verbindung mit 

§ 14 der Geschäftsordnung werden im Markt Pleinfeld und 

seinen Ortsteilen Bürgerversammlungen abgehalten. 
 

TAGESORDNUNG: 

Bericht des Bürgermeisters  

Behandlung örtlicher Angelegenheiten 

Sonstiges 

Aussprache 
 

Walting/Engelreuth/Kemnathen/Roxfeld  

Dienstag, 24.01.2017, 19.30 Uhr, Vereinsheim Walting 
 

Allmannsdorf/Birklein/Erlingsdorf 

Donnerstag, 26.01.2017, 19.30 Uhr,  

Feuerwehrhaus Allmannsdorf 
 

Veitserlbach/Regelsberg 

Montag, 06.02.2017, 19.30 Uhr, Gasthaus Lang 
 

St. Veit/Gündersbach/Walkerszell 

Dienstag, 07.02.2017, 19.30 Uhr, Gasthaus Veiter Wirt 
 

Ramsberg am Brombachsee 

Donnerstag, 09.02.2017, 19.30 Uhr,  

Dorfgemeinschaftshaus 
 

Stirn 

Montag, 13.02.2017, 19.30 Uhr, Gasthaus „Zur Rose“ 
 

Dorsbrunn 

Mittwoch, 15.02.2017, 19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftsraum 
 

Mischelbach 

Donnerstag, 16.02.2017, 19.30 Uhr, Gasthaus Endres 
 

Mannholz 

Montag, 20.02.2017, 19.30 Uhr, Feuerwehrhaus 
 

Pleinfeld 

Dienstag, 21.02.2017, 19.30 Uhr, Katholisches Pfarrheim 
 

Hohenweiler 

Mittwoch, 22.02.2017, 19.30, Michaelsklause 
 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Pleinfeld, 23.11.2016  

Markt Pleinfeld 
 

gez.  

Markus Dirsch 

1.Bürgermeister 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

Satzungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungs-

plans „Höbachweg“, Pleinfeld 
 

Der Marktgemeinderat Pleinfeld hat in seiner öffentlichen 

Sitzung am 01.12.2016 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) die 1. Änderung des Bebauungsplans 

„Höbachweg“ in Pleinfeld beschlossen. Der Bebauungsplan 

besteht aus dem vom Ingenieurbüro VNI, Pleinfeld ausgear-

beiteten Planblatt und den Festsetzungen durch Text vom 

17.09.2015, ergänzt am 10.11.2016 sowie der Begrün-

dung mit ihren Anlagen. 
 

Der Satzungsbeschluss des Marktgemeinderates wird hier-

mit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt ge-

macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-

plan in Kraft. 
 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung 

(Fortsetzung von Seite 4) 
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sowie die zusammenfassende Erklärung über Art und Wei-

se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 

berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommen-

den anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 

im Rathaus des Marktes Pleinfeld, Zimmer 2.3 während 

der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Aus-

kunft verlangen. 
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-

letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 

Mängeln sowie Rechtsfolgen des § 215 Abs.1 BauGB wird 

hingewiesen. 
 

Unbeachtlich werden danach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-

chennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-

gel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Ge-

meinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 

die Verletzung oder den Mängel begründen soll, ist darzule-

gen. 
 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 

Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB 

eingetretene Vermögensnachteile, wenn sie nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 

Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Pleinfeld, 01.01.2017 
 

gez.  

Markus Dirsch 

1. Bürgermeister  

 

BEKANNTMACHUNG EINER AUSLEGUNG IN 

EINEM AMTSBLATT  
 

MARKT PLEINFELD  

Verfahren Wernfels - Flurneuordnung und Dorferneuerung 

Stadt Spalt, Landkreis Roth 
 

Vorläufige Besitzeinweisung des Amtes für Länd-

liche Entwicklung  
 

Mittelfranken vom 05.12.2016 

Bekanntmachung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat die 

Beteiligten zum 15.02.2017 in den Besitz der neuen 

Grundstücke vorläufig eingewiesen und die sofortige Voll-

ziehung angeordnet (§§ 65, 66 Flurbereinigungsgesetz - 

FlurbG; § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung - 

VwGO). 
 

Die vorläufige Besitzeinweisung des Amtes für Ländliche 

Entwicklung Mittelfranken vom 05.12.2016 und die Karte 

zur vorläufigen Besitzeinweisung sind in der Verwaltung 

des Marktes Pleinfeld, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld, 

vom 06.02.2017 mit 20.02.2017 ausgelegt und können 

dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
 

Die vorläufige Besitzeinweisung und die Karte zur vorläufi-

gen Besitzeinweisung können innerhalb von drei Monaten 

nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung 

auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Ent-

wicklung Mittelfranken unter dem Link „vorläufige Besitz-

e i n w e i s u n g “  e i n g e s e h e n  w e r d e n  ( h t t p : / /

www.landentwicklung.bayern.de/mittelfranken/137283/). 
 

Pleinfeld, 12.12.2016 
 

gez. 

Dirsch 

1. Bürgermeister 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

Festsetzung der Grundsteuer A und B für das Jahr 2017 
 

Nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. 

vom 07.08.1973 (BGBI.I S. 965), das zuletzt durch Artikel 

38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I  S. 2794) geän-

dert worden ist, kann für solche Steuerschuldner, die für 

das Kalenderjahr die gleiche Steuer (Grundsteuer) wie im 

Vorjahr zu entrichten haben, die Grundsteuer durch öffent-

liche Bekanntmachung festgesetzt werden. 
 

Diese öffentliche Bekanntmachung geschieht hierdurch 

und gilt für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2017. 
 

Für den Markt Pleinfeld sind die Hebesätze für die Grund-

steuer A und B jeweils auf 410 v. H. festgesetzt. Nach Art. 

69 GO sind diese Sätze, vorbehaltlich einer anderen Ent-

scheidung in der noch zu erlassenden Haushaltssatzung 

2017, auch für das Jahr 2017 anzuwenden. Aus diesem 

Grund wird auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden 

für das Jahr 2017 vorerst vorbehaltlich anderer Entschei-

dungen verzichtet. Die Grundsteuerbescheide können von 

den jeweiligen Steuerpflichtigen beim Markt Pleinfeld ein-

gesehen werden. Für diejenigen Grundstücke, deren Be-

messungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten 

Bescheiderteilung nichts geändert hat, wird deshalb durch 

diese öffentliche Bekanntmachung die Grundsteuer für das 

Kalenderjahr 2017 in der zuletzt für das Kalenderjahr 

2016 veranlagten Höhe festgesetzt.  
 

(Fortsetzung von Seite 5) 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Die Grundsteuer 2017 wird mit den jeweiligen Vierteljah-

resbeiträgen am 15.02.,15.05., 15.08. und 15.11. zur Zah-

lung fällig; Kleinbeträge bis 15 Euro werden insgesamt zum 

15. 8. fällig; Kleinbeträge zwischen 15 Euro und 30 Euro 

werden in zwei Raten jeweils zum 15.2. und 15.8. fällig. 

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 

3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2017 in einem Betrag am 01.07. fällig. 
 

Soweit beim Markt Pleinfeld Abbuchungsermächtigungen 

vorliegen, wird die fällige Rate jeweils abgebucht, eine eige-

ne Überweisung des Betrages bzw. der Rate ist nicht not-

wendig. 
 

Sollten die Grundsteuerhebesätze (derzeit 410 %) geändert 

werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 

(Messbeträge) werden Änderungsbescheide vom Markt 

Pleinfeld erstellt. Mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-

machung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-

pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 

Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt 

(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) wer-

den. 
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld, einzule-

gen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 

Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 

werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-

gericht in Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 

91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 

91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-

ben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Mo-

naten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-

den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles 

eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, 

den Beklagten (Markt Pleinfeld) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 

Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-

chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-

den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 

für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 

Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ans-

bach, Hausanschrift:  Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Markt Pleinfeld) und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-

nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-

nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 

(GVBl 2007, S. 390) wurde im Bereich des Grundsteuerge-

setzes (GrStG) ein fakultatives Widerspruchsverfahren ein-

geführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Wider-

spruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. 
 

 

Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektro-

nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.  
 

Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-

waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-

renvorschuss zu entrichten. 
 

Markt Pleinfeld, 01.12.2016 
 

gez. Dirsch 

1.Bürgermeister 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

Verpachtung von Ackerland in der Gemarkung Dorsbrunn 
 

Vom Markt Pleinfeld wird ab 01.03.2017 folgendes Grund-

stück neu verpachtet: 
 

Flur-Nummer  Größe in ha 

236 Tfl.  ca. 0,2395 
 

Die Pachtzeit beträgt 8,5 Jahre und endet zum 

30.09.2025. 
 

Interessenten bitten wir um Abgabe eines schriftlichen An-

gebotes  
 

bis Montag, 16. Januar 2017 
 

beim Markt Pleinfeld, Ordnungsamt, Marktplatz 11, 91785 

Pleinfeld.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Bau- und Ordnungs-

amt unter Tel. 0 91 44 / 92 00 – 44  bzw. per Email unter 

bauamt@pleinfeld.de gerne zur Verfügung. 
 

Pleinfeld, 24.11.2016    
 

gez. Dirsch 

1. Bürger-meister 

 

 

(Fortsetzung von Seite 6) 
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WICHTIGE MITTEILUNG DER FIRMA ERNST  
 

Ab 2017 hat die Firma Ernst einen leicht geänderten Ab-

fuhrplan bei der Abholung der Gelben Säcke.  
 

Die neue Tour betrifft nur die Ortsteile Sankt Veit und Veits-

erlbach. 
 

Diese Ortsteile werden dann nicht mehr wie gewohnt mit 

den übrigen Ortsteilen bei der Abholung der Gelben Säcke 

angefahren, sondern an den geänderten Terminen. Diese 

Termine können auch der Müllfibel 2017 entnommen wer-

den bzw. sind auch im Müllkalender 2017 hinterlegt. 

Wir bitten unsere Bürgerinnen und Bürger um Beachtung 

dieser Änderung.  

 

FRAU ANGELIKA RIXNER SEIT 40 JAHREN 

BEIM MARKT PLEINFELD 
 

Frau Angelika Rixner, Verwaltungsfachangestellte im Plein-

felder Rathaus, konnte am 

01.12.2016 ihr 40-jähriges Be-

triebsjubiläum beim Markt Plein-

feld feiern.  
 

Obwohl Frau Rixner bereits im 

Jahr 2013 in den Ruhestand 

verabschiedet wurde, ist sie wei-

terhin im Standesamt stunden-

weise tätig. Bei ihrer Einstellung 

vor 40 Jahren wurde sie im Rat-

haus zunächst als Schreibkraft 

eingesetzt. Nach der Ablegung 

des Angestelltenlehrgangs I wur-

de ihr die Leitung des Einwohn-

meldeamtes übertragen. In den vergangenen Jahren war 

sie dann als Standesamtsleiterin tätig. 
 

1. Bürgermeister Markus Dirsch dankte Frau Rixner auch 

im Namen des Marktgemeinderates und den Mitarbeitern 

für ihre Dienste und lobte die sehr gute und zuverlässige 

Zusammenarbeit mit ihr. Wegen ihrer hilfsbereiten und 

freundlichen Art wird sie von den Mitarbeitern und den Plei-

nfelder Bürgern sehr geschätzt.  

 

IM FUNDBÜRO WURDEN FOLGENDE  

GEGENSTÄNDE ABGEGEBEN: 
 

1 Kinderfleece Jacke (liegengeblieben im Bürgerhaus, 

Sommerprogramm Basteln im Bauwagen) 

1 Schlüssel mit Anhänger kleiner grüner Drache 

1 Fahrradhelm 

1 Fahrrad 

1 Hörgerät 

1 Schlüsselring mit einem Toyota Autoschlüssel und 5 wei-

teren Schlüsseln  
 

Näheres im Fundbüro Zimmer 2.7, 2. Stock,  

Tel. 9200-36 Frau Uhl 

AUSSENSPRECHTAGE DES ZENTRUM BAY-

ERN - FAMILIE UND SOZIALES -  REGION 

MITTELFRANKEN IN WEISSENBURG  
 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales– Region Mittel-

ranken führt an folgenden Tagen 
 

07.02.2017, 04.04.2017 und 06.06.2017 

in der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr 
 

im Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen, Gebäude 

Niederhofener Straße 3, 91781 Weißenburg i. Bay („Altes 

Arbeitsamt“) allgemeine Außensprechtage durch. 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 

dem Schwerbehindertengesetz (jetzt: Sozialgesetzbuch - 

Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld und Landes-

erziehungsgeld, die Gewährung von Blindengeld und den 

Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts (Kriegs– und 

Wehrdienstopfer, Entschädigung für Zivildienstleistende, 

Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den mo-

natlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen und Bür-

gern des Landkreises Weißenburg–Gunzenhausen eine 

umfassende Beratung vor Ort geboten werden.  

 

SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRT-

SCHAFT, FORSTEN UND GAR-

TENBAU 
 

Vorsicht heiß!  
 

Die Zahlen alarmieren. Mehrere zehntausend Kinder und 

Jugendliche müssen in Deutschland jedes Jahr wegen 

Brandverletzungen ärztlich behandelt werden – ein großer 

Teil davon stationär. Die Gründe für Brandverletzungen bei 

Kindern sind vielfältig. Vor allem Eltern und Großeltern kön-

nen viel dafür tun, Kinder zu schützen. Ein altersgemäßes 

Vorgehen ist dabei wichtig.  
 

Verbrühungen stehen weit oben auf der Ursachenskala der 

Brandverletzungen. Deshalb ist es besonders wichtig, 

Kleinkinder auf sicheren Abstand zu heißen Flüssigkeiten 

zu halten. Vor allem Herdschutzgitter helfen, Kindern in der 

Küche den Griff nach heißen Töpfen zu verwehren. Wer auf 

den hinteren Kochplatten kocht, rückt heiße Töpfe und 

Pfannen noch ein Stück weiter aus dem Zugriffsbereich des 

neugierigen Nachwuchses.  
 

Klare Regeln und striktes „Nein“ 

Verbrennungen ziehen sich Kinder meistens an eingeschal-

teten Herdplatten, an heißen Gegenständen (zum Beispiel 

an einem heißen Bügeleisen), an offenen Feuerstellen 

(zum Beispiel am Lagerfeuer oder Grill) oder an Kaminöfen 

zu. Da Kleinkinder das Gefahrenpotential nicht einschätzen 

können, müssen Erwachsene darauf achten, dass Kinder 

gar nicht erst in solche gefährlichen Bereiche kommen. 

Durch klare Regeln und ein striktes „Nein“ ohne Ausnah-

men lernen Kinder frühzeitig, Grenzen zu akzeptieren, die 

ihrem eigenen Schutz dienen. 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

um verschiedenen Gerüchten entgegen zu treten:  

Wir haben ausschließlich wegen der derzeitigen neuen 

Auflagen und Verordnungen zum Führen eines Grüngut-

platzes den Vertrag mit der Gemeinde Pleinfeld gekün-

digt. 
 

Wir bedanken uns nochmal für die gute Zusammenarbeit in den letzten 13 

Jahren mit der Gemeinde Pleinfeld . 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kinder – Der beste Lehrer ist das gute Vorbild 

Kinder lernen durch Nachmachen. Erwachsene, die selber 

sorgfältig mit Feuer umgehen, ihr Tun im Beisein der Kinder 

erklären und sie loben, wenn sie richtige Verhaltensweisen 

nachahmen, legen den besten Grundstein. 
 

Jugendliche – Verbote bringen wenig 

Feuer fasziniert nicht nur die Kleinen, es übt auch auf Her-

anwachsende eine hohe Anziehungskraft aus. Verbote hel-

fen meist nur wenig, denn gerade in der Pubertät werden 

Grenzen ausgetestet und Risiken bewusst in Kauf genom-

men. Hier ist es wichtig, die Gefahren genau zu erklären 

und unter Aufsicht Möglichkeiten zu schaffen, bei denen 

Jugendliche den verantwortungsvollen Umgang mit Feuer 

lernen können. In Kinder- oder Jugendfeuerwehren werden 

die Gefahrenpotentiale des Feuers altersgerecht erklärt. 

Mädchen und Jungs werden frühzeitig in die Verantwortung 

genommen und lernen darüber hinaus von Profis, wie Brän-

de vermieden werden und was zu tun ist, wenn es wirklich 

brennt.  
 

Mehr Tipps 

Im Internet unter www.svlfg.de gibt es unter dem Suchbe-

griff „Kindersicherheit“ weitere Tipps. 

 

SOZIALVERSICHERUNG FÜR LAND-

WIRTSCHAFT, FORSTEN UND GAR-

TENBAU 

 

Rauchwarnmelder 
 

Pflicht in jeder Wohnung 
 

Jährlich kommen geschätzt 500 Menschen bei Bränden 

ums Leben. 70 Prozent von ihnen werden nachts im Schlaf 

vom Feuer überrascht. 
 

Dabei töten meist nicht die Flammen, sondern giftige 

Rauchgase, die beim Brand entstehen. In den häufigsten 

Fällen hätte ein Rauchmelder Menschenleben retten kön-

nen, denn während des Schlafes ist der Geruchssinn beim 

Menschen nicht aktiv, das Gehör aber schon. 
 

Das Haus oder die Wohnung mit Rauchwarnmeldern auszu-

statten, ist mit geringem Aufwand erledigt. Zudem regelt 

die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes, wie 

welche Immobilie mit Rauchwarnmeldern auszustatten ist. 

In allen 16 Bundesländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, 

Neubauten und umfangreiche Umbauten mit Rauchwarn-

meldern auszustatten. Für Berlin gilt dies erst ab dem 1. 

Juli 2017. 
 

Zudem sind Bestandsbauten mit Rauchwarnmeldern nach-

zurüsten. Übergangsfristen gelten hier noch in Nordrhein-

Westfalen und im Saarland bis zum 31. Dezember 2016, in 

Bayern bis zum 31. Dezember 2017, in Thüringen bis zum 

31. Dezember 2018 sowie in Brandenburg und Berlin bis 

zum 31. Dezember 2020. In Sachsen besteht keine Rege-

lung für Bestandsbauten. 

 

N-ERGIE ENGAGIERT SICH FÜR DAS  

EHRENAMT  
 

40.000 EURO FÜR JUNGE MENSCHEN IN NÜRNBERG 

UND DER REGION  
 

Jurymitglieder für Projektauswahl gesucht Das Ehrenamt ist 

eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Die N-ERGIE Akti-

engesellschaft hat sich deshalb entschieden, auch 2017 

wieder Ehrenamtliche bei ihrem Engagement mit insge-

samt 40.000 Euro zu unterstützen. Dabei soll die Förde-

rung speziell jenen Aktionen und Initiativen zugutekom-

men, die sich der jungen Generation widmen.  
 

Bereits zum vierten Mal ruft der regionale Energieversorger 

im Rahmen seiner Spendenaktion „N-ERGIE für junge Men-

schen“ Projekte in der Region dazu auf, sich für eine Unter-

stützung zu bewerben. Wichtig ist, dass die Projekte soziale 

und karitative Ziele sowie eine nachhaltige Wirkung haben.  

Auf der Internetseite www.n-ergie.de/junge-menschen sind 

alle Informationen dazu zusammengestellt. Dort können 

Interessierte ihr Engagement über einen Bewerbungsbogen 

näher vorstellen. Alle Projektvorschläge, die bis zum 31. 

März 2017 eingehen, werden von einer Jury geprüft. Die 

Jurymitglieder werden am 23. Mai 2017 um 17:00 Uhr 

über die Verteilung der Fördergelder entscheiden.  
 

Jurymitglieder gesucht  

Für die Jury sucht die N-ERGIE Kunden, die ehrenamtlich 

die Projekte für „N-ERGIE für junge Menschen“ auswählen. 

Wer sich als Jury-Mitglied bewerben möchte, kann ab De-

zember 2016 das Bewerbungsformular im Internet nutzen 

oder eine E-Mail mit Name, Vorname, Adresse, Geburtsjahr 

und einer kurzen Begründung an folgende Adresse schi-

cken: junge-menschen@n-ergie.de.  
 

Wichtig ist, dass die Jurymitglieder nicht selbst in einem der 

beworbenen Projekte aktiv sind, damit eine faire Entschei-

dung gefällt werden kann.  
 

Förderung von Ehrenamt  

Seit 2008 verzichtet die N-ERGIE auf Weihnachtsgeschen-

ke für Kunden und Partner. Stattdessen spendet der regio-

nale Energieversorger den Gegenwert der Geschenke im 

Rahmen von Aktionen, um ehrenamtliche Projekte zu un-

terstützen.  

(Fortsetzung von Seite 9) 

http://www.svlfg.de


 

SEITE 12  MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de 

 



 

MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de SEITE 13 

 

GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN DER  

KULTUR- U. TOURISTINFORMATION  

PLEINFELD IN DEN WEIHNACHTSFERIEN 

2016/2017  
 

Während den Weihnachtsferien ist die Kultur- u. Touristin-

formation Pleinfeld wie folgt geöffnet: 
 

24. Dezember 2016 – 01. Januar 2017 geschlossen 

Montag, 02. Januar 2017   09.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag, 03. Januar 2017  09.00 – 12.00 Uhr 

Mittwoch, 04. Januar 2017  09.00 – 12.00 Uhr 

Donnerstag, 05. Januar 2017  09.00 – 12.00 Uhr 

Freitag, 06. Januar 2017   geschlossen 
 

Ab dem 09. Januar 2017 gelten wieder unsere normalen 

Öffnungszeiten. 
 

Nähere Informationen: Tel.: 09144/ 920070 

 

DER ENTDECKERPASS 2017 IST DA! 
 

Der Entdeckerpass der Europäischen Metropolregion Nürn-

berg ist vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 gültig.  
 

Preise: 

Erwachsene      29,50 Euro 

Jugend (6 bis einschließlich 15 Jahre)  14,50 Euro 

Bambino (0 bis 5 Jahre)    frei  

(nur in Verbindung mit einem 

Erwachsenenpass erhältlich) 
 

Der Entdeckerpass ist ab sofort 

hier erhältlich: 

Kultur- und Touristinformation 

Marktplatz 11 

91785 Pleinfeld 

Tel.: 09144/920070 

INFORMATION DER KULTUR- UND TOURISTINFORMATION PLEINFELD 
 

Bei uns erhalten Sie aktuell Tickets für die genannten und viele weitere Veranstaltungen  
 

Luna-Bühne Weißenburg 

Stadthalle Gunzenhausen 

Kreuzgangspiele in Feuchtwangen 
 

Flic Flac       02. Januar 2017 Nürnberg 

DANCE MASTERS!      05. Januar 2017 Allersberg 

Theaterflohmarkt      06. Januar 2017 Nürnberg 

Kulturhäppchen – „Dou simmer derham“  12. Januar 2017 Weißenburg 

Max Uthoff „Gegendarstellung“    12. Januar 2017 Ansbach 

Glenn Miller Orchestra     18. Januar 2017 Nürnberg 

Klaus Brandl & die „After Christmas Party Band“ 21. Januar 2017 Nürnberg 

The Cavern Beatles       27. Januar 2017 Gunzenhausen 

Frank Markus Barwasser als Erwin Pelzig  02. März 2017 Gunzenhausen 

Harry G       29. März 2017 Gunzenhausen 

Sailer & Speer      01. April 2017 Ellingen 
 

Informationen über alle Veranstaltungen, für die Sie in der Kultur- u. Touristinformation Pleinfeld Tickets erhalten, finden 

Sie auch im Internet unter www.reservix.de      TICKET-HOTLINE: 09144/ 92 00 70 

http://www.reservix.de
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SPENDENAKTION DES KATH. FRAUENBUN-

DES PLEINFELD FÜR DIE AKTION WUNSCH-

BAUM DES DIAKONISCHEN WERKES  
 

Der Katholische Frauenbund Pleinfeld unterstützte in die-

sem Jahr die Wunschbaumaktion des Diakonischen Wer-

kes mit einer  Spende in Höhe von 300 €. Der Betrag soll in 

erster Linie für Pleinfelder Familien und Bedürftige verwen-

det werden. Die Wünsche reichen, so die Auskunft des Dia-

konischen Werkes, von Schuhen, Spielsachen, Lebensmit-

teln, Einrichtungsgegenstände bis Bekleidung für Bedürfti-

ge. Das Geld stammt aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf 

am St. Veits Markt. Der Katholische Frauenbund unter-

s t ü t z t 

jährlich 

caritati-

ve und 

soziale 

Projek-

te, in-

formiert 

V o rs i t -

z e n d e 

Marga-

rita Uhl. Sehr erfreut zeigte sich Geschäftsführer Martin 

Ruffertshöfer über die Aktion der Frauen in Pleinfeld und 

versicherte, diesen Betrag ausschließlich Pleinfelder Fami-

lien für besondere Wünsche zukommen zu lassen.    

 

„TAG DER OFFENEN TÜR“ IN DER 

KITA ST. FRANZISKUS IN PLEIN-

FELD LOCKTE VIELE INTERESSIER-

TE AN 
 

Beim ersten Tag der offenen Tür konnten Eltern und Inte-

ressierte die Einrichtung, ihre Besonderheit und das Kon-

zept kennenlernen. Die Mitarbeiter informieren über ihre 

pädagogische Arbeit, wie sie in Kindergarten und Krippe 

stattfindet.  
 

Informationsaushänge und verschiedene Workshops erwar-

teten die Besucher. Für die Kinder waren Spiel, Spaß und 

Kreativangebote vorbereitet, die zahlreich in Anspruch ge-

nommen wurden.  
 

Eltern, die 

einen Platz 

für ihr Kind 

s u c h e n , 

konnten an 

d i e s e m 

Tag die 

Einrichtung 

begutach-

ten und 

sich dabei ein Bild von der Betreuung und Förderung für ihr 

Kind machen. 
 

Mit der Resonanz ist Frau Schebitz-Lanz, die Leitung der 

Kindertageseinrichtung, mehr als zufrieden. Gerne steht 

sie und ihr Team Ihnen auch während der Anmeldewoche 

vom 23. bis 27.01.17 für Fragen und Auskunft zur Verfü-

gung.  

 

NEUES AUS DEM KINDER-

GARTEN ST. MARIEN  
 

„Erfolgreicher Plätzchenverkauf“ 

Erstmalig verkaufte der Kindergarten St. Marien am ersten 

Adventssonntag selbstgemachte Weihnachtsplätzchen. 

Direkt am Kirchplatz konnte man am nett angerichteten 

Tisch, ein liebevoll verpacktes Tütchen mit leckeren Plätz-

chen kaufen. 

Zu verdanken haben wir den Plätzchenverkauf unserem 

engagierten Elternbeirat. Dieser hat die Idee ins Team mit 

eingebracht und wir haben dies gleich in die Tat umgesetzt.  
 

Dank unserer tüchti-

gen Elternschaft ha-

ben wir knapp 90 

Plätzchentüten mit 

ganz viel Liebe ver-

packt und innerhalb 

kurzer Zeit verkauft.  

Aus den Einnahmen 

wurden für die Kinder 

des Stirner Kindergar-

tens St. Marien Weihnachtsgeschenke gekauft.  
 

Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, denn da wird es 

auch wieder pünktlich zum ersten Advent Plätzchen zu kau-

fen geben. 

 

„Sei gegrüßt lieber Nikolaus…“ 

Dieses Jahr feierten wir anfang Dezember das Fest des 

Heiligen Nikolaus im Stirner 

Pfarrheim. Fleißig haben die 

Kinder des Stirner Kindergar-

tens St. Marien Lieder, ein Ge-

dicht und ein Fingerspiel einstu-

diert. Und tatsächlich besuchte 

uns der Nikolaus an diesem 

Abend. 
 

Mit großen Augen wurde dieser 

auf unserer Bühne begrüßt. Die 

Kindergartenkinder trugen ihr 

Eingeübtes vor und sogar der 

Nikolaus war gut vorbereitet. Er 

hatte jedes Kind einzeln zu sich gebeten und etwas persön-

liches zu jedem erzählt. 

(Fortsetzung auf Seite 41) 
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Jedes Kind erhielt ein Nikolaussäckchen, das mit Leckerei-

en gefüllt war. 
 

N a c h d e m 

wir den Ni-

kolaus ver-

abschiedet 

haben, gin-

gen wir zum 

gemütlichen 

Teil über. 

Bei Glüh-

wein, Kin-

derpunsch und einem reichlich eingedecktem Buffet, lie-

ßen wir den Abend mit allen Familien ausklingen. 

 

„Seniorenweihnachtsfeier im Stirner Pfarrheim“ 

Am dritten Adventssonntag wurde der Stirner Kindergarten 

herzlichst zur Seniorenweihnachtsfeier eingeladen. Mit ei-

ner kleinen Darbietung wollten der Kindergarten St. Marien 

allen Senioren eine kleine Freude machen.  
 

Dies ist uns auch gelungen. Zu dem bekannten Weih-

nachtslied „Marys Boy Child“ spielten die Kindergartenkin-

der die 

Weihnacht-

geschichte 

vor.  
 

Im An-

s c h l u s s 

d e s s e n 

luden wir 

alle Senio-

ren zum 

gemeinsa-

men Singen ein. Hier hat der Kindergarten ein Weihnachts-

medly aus allen bekannten Weihnachtsliedern zusammen-

gestellt. In angenehmer weihnachtlicher Atmosphäre san-

gen „Groß“ und „Klein“.  
 

Für die Senioren haben die Kindergartenkinder noch ein 

kleines Geschenk gestaltet. Dieses Jahr bekamen sie einen 

in Schnee getauchten Botzermockel mit Glitzer bestreut 

zum Aufhängen. 
 

Winterliche Grüße von den Kindern und dem Team des 

Kindergartens St. Marien aus Stirn. 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERGARTEN ST. NIKOLAUS 

DORSBRUNN 
 

Mit Geschichten, Liedern und Aktivitäten 

brachten wir 

den Kindern 

die Wertvor-

stellung des 

Stankt Mar-

tin und Hei-

ligen Niko-

laus näher. 
 

 

 

Diese Heiligen, die 

uns in der vorweih-

nachtlichen Zeit be-

gegnen, bieten uns 

die Orientierung für 

ein Leben miteinan-

der. 
 

Dieses Wissen ermög-

licht uns im Kindergarten-Alltag immer wieder an diese 

Werte zu erin-

nern und sie zu 

leben 
 

Die Kinder mit 

dem Kindergar-

ten-Team und 

allen Eltern 

wünschen ein 

g e s e g n e t e s 

Jahr 2017. 

 

 

NEUE "COOLRIDER" AN DER BROMBACHSEE

-MITTELSCHULE 
 

Bereits zum sechsten Mal erfolgte an der Mittelschule die 

Ausbildung zum "Coolrider". So nennt sich das Fahrzeugbe-

gleitprojekt der VAG, das ins Leben gerufen wurde um Be-

lästigungen, Sachbeschädigungen und Gewalttaten im öf-

fentlichen Nahverkehr zu vermindern und für ein angeneh-

(Fortsetzung von Seite 39) 

(Fortsetzung auf Seite 43) 
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meres Klima und Sicherheit für die Fahrgäste sowie weni-

ger Stress für den Fahrer zu sorgen. Nach dem Motto 

„Coolrider – hinschauen statt wegschauen!“  lernen die 

Schüler in der etwa 20-stündigen Ausbildung  Gesprächs-

führung, bewusstes Einsetzen der Körpersprache, Erken-

nen und Einschätzen kritischer Situationen und wie man 

Konflikte gewaltfrei löst.  
 

Dabei werden sie unterstützt von den Trainern der ÖPNV-

Akademie, von der Polizeidienststelle Weißenburg, dem 

Busunternehmen Lemmi’s Busreisen und dem VGN sowie 

einer betreuenden Lehrkraft. Schon seit Beginn der Ausbil-

dungen in Pleinfeld ist die Firma GORE in finanzieller Hin-

sicht ein verlässlicher Partner. 
 

Im Rahmen einer kleinen Feier erhielten die neuen Coolri-

der Ihre Urkunden. 

 

BESCHERUNG IM SENIORENHOF 
 

Die Adventszeit nutzte Apothekerin Bettina Gallenmüller 

von der Pleinfelder Alte Post-Apotheke, um bei einem Be-

such im Seniorenhof Pleinfeld dem Einrichtungsleiter Anton 

Lutter und der Pflegedienstleiterin Annika Biermann einen 

Spendenscheck über Euro 1.000,-- zu überreichen. „Wir 

wollen damit die hervorragende Arbeit für die Bewohnerin-

nen und Bewohner des Seniorenhofes unterstützen. Da 

nicht alles 

Wünschens -

werte automa-

tisch vom Trä-

ger der Ein-

richtung über-

nommen wer-

den kann, 

helfen wir 

gerne alljähr-

lich, um be-

sondere Wün-

sche im Haus 

realisieren zu können.“ erklärte die Pleinfelder Apothekerin 

bei der Übergabe. Einrichtungsleiter Anton Lutter und Pfle-

gedienstleiterin Annika Biermann bedankten sich herzlich 

und sagten eine Verwendung der Spende vor Ort zu. Annika 

Biermann verwies dabei auf die Dinge, die bereits in der 

Vergangenheit von verschiedenen Spenden angeschafft 

wurden, wie z.B. die Bildergalerie im Erdgeschoß der Ein-

richtung. 

Unser Bild zeigt die genannten Personen bei der Übergabe.  

 

 

 

 

 

39 JUGENDLICHE AUS DEN FEUERWEHREN 

MISCHELBACH, RAMSBERG, STIRN UND 

PLEINFELD STELLTEN ENDE NOVEMBER 

BEIM WISSENSTEST 2016 IHR KÖNNEN 

UNTER BEWEIS. 
 

In diesem Jahr war Brennen und Löschen das Thema. Hier-

zu wurde den Teilnehmern im Vorfeld in mehreren Schulun-

gen der Verbrennungsvorgang erläutert, welche Löschmög-

l i chkei ten 

zur Verfü-

gung ste-

hen und 

wie man sie 

richtig an-

wendet. In 

einem prak-

tischen Teil 

lernten die 

Jugendfeu-

e r w e h r l e r 

das richtige 

Anwenden von Feuerlöschern und Löschdecke. 
 

Der 1. Bürgermeister des Markt Pleinfeld, Markus Dirsch, 

Kreisjugendwart Florian Bleicher, Kreisbrandmeister und 

Vereinsvorstand Erich Herzner, Kreisbrandmeister Uwe 

Groß sowie der Kommandant Christian Arnold freuten sich, 

allen Teilnehmern zum Bestehen des Tests gratulieren zu 

können. 
 

Die entsprechenden Auszeichnungen konnten, abhängig 

von der Anzahl der Teilnahmen an den Wissenstests 16x 

Mal in Bronze, 3x Mal in Silber und 17x Mal in Gold verlie-

hen werden. 3 Feuerwehranwärter erhielten für ihre 4. bzw. 

5. Teilnahme eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 
 

Zum Abschluss und als Dankeschön ließen sich alle Betei-

ligten zum Abschluss eine leckere Pizza schmecken. 

(Fortsetzung von Seite 41) 
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SO KLAPPT´S MIT 

DEN VORSÄTZEN 
 

Die Weihnachtskilos loswerden? Ein Mal pro Woche lau-

fen? Den ersten Marathon finishen? Es gibt viele gute Vors-

ätze zum neuen Jahr. Mit dem NIFCO KTW SEENLANDMA-

RATHON klappt´s leichter. 
 

Der Marathon in Pleinfeld bewegt und begeistert Jahr für 

Jahr. Am 16. und 17. September 2017 ist es wieder so-

weit.  
 

Wer sich zum neuen Jahr aktive Vorsätze gefasst hat, kann 

mit dem NIFCO KTW SEENLANDMARATHON aus diesen 

Vorsätzen Erfolge machen. Das Training für Halbmarathon 

oder (Nordic) Walking hilft, die Weihnachtskilos loszuwer-

den. Ein Mal pro Woche laufen reicht, um den Hobbylauf in 

Angriff zu nehmen. Und was motiviert mehr als der erste 

Marathon vor der Tür? 
 

Unterstützung und Gesellschaft in der Vorbereitung lässt 

sich in den Pleinfelder Läufergruppen und Vereinen finden 

und das TEAM SEENLANDMARATHON bietet auch wieder 

Testläufe auf der Originalstrecke an. So muss keiner allei-

ne trainieren. 
 

Teamplayer gehen nicht nur das Training gemeinsam an, 

sondern auch den Marathon. In der Staffel teilen sich 

Freunde, Fa-

milie oder 

Kollegen die 

Königsdistanz. 
 

Extra Motivati-

on geben die 

b e k a n n t e n 

Gesichter der 

Helfer und 

Zuschauer. So 

gibt es keine Ausreden und endlich klappt es mit den Vors-

ätzen. 
 

Alle Infos und die Anmeldung gibt es auf der Internetseite 

www.seenlandmarathon.de und auf Facebook. Noch bis 

Ende März gelten vergünstigte Meldegebühren. 

http://www.seenlandmarathon.de
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BÜCHEREI PLEINFELD 
 

Zu folgenden Öffnungszeiten können Sie das Angebot der Bücherei nutzen: 

Dienstag und Donnerstag: 15:00 - 19:00 Uhr sowie  

Mittwoch und Sonntag: 09:30 - 11:30 Uhr 
 

Jeder Interessent benötigt für eine Ausleihe einen computerlesbaren Büchereiausweis. Dafür ist eine einmalige Gebühr 

von  
 

  1,50 EUR für Kinder 

  2,50 EUR für Erwachsene  

  zu entrichten. 
 

Die jährliche Benutzungspauschale beträgt    2,00 EUR für Kinder 

          5,00 EUR für Erwachsene 

     Ansonsten ist die Ausleihe kostenlos! 
 

Sie finden unsere Einrichtung am Kirchenplatz 1, neben der Kath. Kirche und in der Nachbarschaft zum Bürgerhaus oder 

auch im Internet unter www.buecherei-pleinfeld.de 
 

MEDIENSUCHE ONLINE 
Egal ob von zu Hause, vom Arbeitsplatz, von der Schule oder vom Internet-Café aus, unsere neue Mediensuche online 

ermöglicht es Ihnen, schnell und unabhängig von den Öffnungszeiten im Medienbestand der Gemeindebücherei zu re-

cherchieren. www.pleinfeld.de/buecherei - „Hier geht’s zur Mediensuche online“ 
 

Auf Ihren Besuch freut sich das Bücherei-Team! 

 

Die Bücherei Pleinfeld geht in die Weihnachtsferien: Von 25.12.2016 bis 08.01.2017 bleibt 

die Einrichtung geschlossen. Erster Ausleihtag im neuen Jahr ist der 10.01.2017. 
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Änderungen vorbehalten! Nähere Information zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie in der  

Kultur– und Touristinformation Pleinfeld,  Tel. (0 91 44) 92 00-70 oder im Internet unter www.pleinfeld.de 

Impressum 

Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inserenten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei Arbeits-

plätze und Ausbildungsplätze, sowie ein reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsangebot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  

Auflage: 3.500 Stück. Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt eingesandte Manuskripte zu kürzen.               

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld Telefon (0 91 44) 92 00-0 — Fax (0 91 44) 92 00-50 , www.pleinfeld.de, E-Mail: mail@pleinfeld.de  

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 1. Bürgermeister des Marktes Pleinfeld Markus Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

Datum, Uhrzeit Veranstaltung Was tut sich? Wo findet es statt? 

jeden Mittwoch 

08:00—13:00 Uhr 
Wochenmarkt  

Pleinfeld, 

Parkplatz Brückenstraße 

Mo., 02.01.2017 

um 19:30 Uhr 
Nix als Kuddelmuddel 

Theaterstück der Bleinfelder Dheadergrubb‘m 

die Sandhosn. 

Pleinfeld, 

Grundschule 

Di., 03.01.2017 

um 19:30 Uhr 
Nix als Kuddelmuddel 

Theaterstück der Bleinfelder Dheadergrubb‘m 

die Sandhosn.  

Pleinfeld, 

Grundschule 

Mi., 04.01.2017 

um 19:30 Uhr 
Nix als Kuddelmuddel 

Theaterstück der Bleinfelder Dheadergrubb‘m 

die Sandhosn. 

Pleinfeld, 

Grundschule 

Fr., 13.01.2017 

um 20:00 Uhr 
Sternenbeobachtung 

Beobachtung von Sternen und Planeten durch 

Teleskope. Info unter www.sternenfreunde-

brombachsee.de 

Ramsberg am Brombachsee, 

Sternwarte 

Fr., 20.01.2017 

um 20:00 Uhr 
Sternenbeobachtung 

Beobachtung von Sternen und Planeten durch 

Teleskope. Info unter www.sternenfreunde-

brombachsee.de 

Ramsberg am Brombachsee, 

Sternwarte 

Fr., 27.01.2017 

um 20:00 Uhr 
Sternenbeobachtung 

Beobachtung von Sternen und Planeten durch 

Teleskope. Info unter www.sternenfreunde-

brombachsee.de 

Ramsberg am Brombachsee, 

Sternwarte 

Sa., 28.01.2017 

ab 20:00 Uhr 

Faschingsball der  

Vereine 
 

Pleinfeld, 

Katholisches Pfarrheim 

WAS IST LOS IN PLEINFELD? 



DEFIBRILLATOREN IN PLEINFELD 

Immer zugänglich:                   Sparkasse Pleinfeld, Leichenhaus Allmannsdorf 

Während Öffnungszeiten:       Bürgerhaus, Gemeindewerke, Brombachsee Mittelschule, Firma Gore, MS Brombachsee 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 

GEMEINDE NOTRUFE 

Gemeindeverwaltung 92 00 - 0 / Fax - 50 Polizei - Notruf 110 

Gemeindewerke Netz 92 00 - 81 Polizeiinspektion Weißenburg 09141 / 86 87 - 0 

STÖRUNGSNUMMERN  Feuerwehr - Notruf 
112 

Wasser 60 89 98 1 BRK Rettungsdienst, 1. Hilfe - Notruf 

Strom  60 89 98 2 Klinikum Altmühlfranken, Weißenburg 09141 / 903 - 0 

Strom (Ortsteile) 01802 / 71 35 38 Klinikum Altmühlfranken, Gunzenhausen 09831 / 52 - 0 

Gas (N-ERGIE) 01802 / 71 36 00 Gesundheitszentrum Treuchtlingen 09142 / 801 - 0 

Kläranlage Brombachsee 573 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der normalen 

Sprechstundenzeiten für Sie telefonisch erreichbar - bundesweit 

unter einer einheitlichen Rufnummer: 116 117 

ZV Pfaffenberggruppe 60 89 98 1 

ZV Pfaffenberggruppe, Wasserwerk 63 67 

ZV Rezattalgruppe 09172 / 84 80 PFLEGE  / THERAPIE / MASSAGE 

ZV Schloßberggruppe 09177 / 4 94 00 Caritas Sozialstation 69 90 

WEITERE E INRICHTUNGEN  Seniorenhof Pleinfeld 96 10 - 0 

Kultur– und Touristinformation 92 00 –70 Amb. Alten-  und Krankenpflege Conrad 92 77 40 

Mehrgenerationenhaus 60 89 98 8 Praxis für Ergotherapie, Weißlein 24 69 94 

Helfernetz Pleinfeld 60 89 98 7 
Praxis für Krankengymnastik und  

Massage „Physiotherapie Reißinger“ 
61 78 

Freibad 92 72 56 
Heilpraktiker für heilkundliche  

Psychotherapie, Johannes Kunder 
92 78 88 

Bücherei 92 75 14 Konstanze Bochmann (Logopädin) 92 79 84 

PRAKTISCHE  ÄRZTE Frank Witter, Physiotherapeut 60 80 25 

Dr. Hirschmann und Dr. Müller 
Allgemeinmediziner 

234 
Pich (Massage, Krankengymnastik, 

Physiotherapie) 
62 92 

M. Josef Mahfuz Hausärztlicher Internist 62 00 Med. Fußpflege Wittmann 92 65 11 

Dr. Meyer Praktischer Arzt 69 54 Sunyfitnesspoint - Rehasport Pleinfeld 92 67 92 

ZAHNÄRZTE  Fitnessclub Brombachsee—Rehasport 92 43 02 

Dr. Adriane Dolch  
Behandlungsschwerpunkte: Kinder– und Jugendzahnheilkunde 

16 30 Pflegedienst Altmühlfranken  0176 42078552 

Dres. Kohler/Kohler/Dr. Schmidtkonz 16 30 K IRCHEN  

Dr. Peter Wünsche 328 Kath. Pfarramt Pleinfeld 321 

Ursula Korojan 92 72 20 Evang.-Luth. Pfarramt Pleinfeld 84 52 

T IERÄRZTE   K INDERGÄRTEN   

Dr. Aurelia Leitmeier (Kleintiere) 61 62 Abt - Maurus 84 93 

Dres. Leitmeier / Nüßlein (Großtiere) 298 St. Franziskus 381 

SCHULEN  Dorsbrunn 496 

Grundschule Pleinfeld 92 70 3—0 Stirn 6123 

Brombachsee-Mittelschule 92 97 –0 APOTHEKE  

  Alte Post Apotheke  94 11 1 


